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RS OGH 1952/6/11 3Ob386/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.06.1952

Norm

ABGB §1041 B1

ABGB §1042 D

oö FeuerpolizeiO vom 15.12.1937 LGBl 1948/8 §58 Abs4

Rechtssatz

Wenn für eine freiwillige Feuerwehr in OÖ eine Leistung erbracht wurde (Reparatur eines Autos) kommt diese der

Gemeinde zugute, da die Gemeinde kraft Gesetzes Eigentümerin der Feuerwehrgeräte ist. Die Gemeinde haftet aber

auch deshalb, weil sie nach dem Gesetz primär die Kosten der Errichtung und Erhaltung der freiwilligen Feuerwehr zu

tragen hat.
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